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Erlauterungen

Allgemeiner Teil

Das Ubereinkommen zur Einrichtung einer Internationalen Schadenersatzkommission fiir die Ukraine (in der
Folge: Ubereinkommen) hat gesetzindernden bzw. gesetzeserginzenden Inhalt und bedarf daher der
Genehmigung des Nationalrats gemif3 Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Es hat nicht politischen Charakter. Es ist nicht
erforderlich, eine allféllige unmittelbare Anwendung des Abkommens im innerstaatlichen Rechtsbereich durch
einen Beschluss gemif Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG, dass dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu
erfilllen ist, auszuschlieBen. Da durch das Abkommen keine Angelegenheiten des selbststdndigen
Wirkungsbereichs der Lander geregelt werden, bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates gemif3 Art. 50
Abs.2Z 2 B-VG.

Das Ubereinkommen schafft die Ukraine-Schadenersatzkommission als selbststindige Einrichtung im Rahmen
des Europarats. Sie priift Meldungen {iber seit Beginn der volkerrechtswidrigen russischen Aggression am 24.
Februar 2022 in der Ukraine verursachte Schéden und spricht Entschddigungen zu. Nach dem Ukraine-
Schadensregister, welches im Mai 2023 ebenfalls im Rahmen des Europarats geschaffen wurde, an dem
Osterreich bereits teilnimmt und welches seit 2. April 2024 Schadensmeldungen dokumentiert, ist die Ukraine-
Schadenersatzkommission der zweite Schritt zur Umsetzung der Resolution der Generalversammlung der
Vereinten Nationen (A/RES/ES-11/5) ,,Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine*
vom 14. November 2022. Diese Resolution wurde von 141 Staaten, darunter Osterreich, unterstiitzt. Als dritter
und letzter Schritt soll ein Kompensationsfonds geschaffen werden, der die von der Ukraine-
Schadenersatzkommission zugesprochenen Entschddigungen auszahlt, wobei die Frage dessen Ausgestaltung
und Finanzierung in der Zukunft gekldrt werden soll.

Da das Mandat der Ukraine-Schadenersatzkommission im Sinne der Wirtschaftlichkeit mit begrenzten
personellen und finanziellen Ressourcen auszufiihren ist, gleichzeitig aber erwartet wird, dass die Anzahl der
Schadensmeldungen, die die Ukraine-Schadenersatzkommission zu priifen hat, im Bereich der Millionen liegen
wird, wurde bei den Verhandlungen betr. die Organisationsstruktur der Schadenersatzkommission immer
wieder die Entschiddigungskommission der Vereinten Nationen (Irak-Kuwait), die mit &hnlichen
Herausforderungen konfrontiert war, als Bezugspunkt heran gezogen.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten, insbesondere auch Osterreich, haben sich im Verhandlungsprozess aktiv fiir
die Einrichtung einer unabhingigen, unparteiischen Ukraine-Schadenersatzkommission eingesetzt. Ein
wichtiges Anliegen war auch, eine iiberregionale Teilnahme an der Ukraine-Schadenersatzkommission zu
ermoglichen, weshalb es sich beim Ubereinkommen um eine offene Konvention des Europarats handelt, dem
auch Staaten beitreten kdnnen, die nicht Mitgliedstaaten des Europarats sind.

GemifB dem Ubereinkommen entscheidet die Ukraine-Schadenersatzkommission iiber die Zulissigkeit von
gemeldeten Schiden durch Privatpersonen, Unternechmen und staatliche ukrainische Stellen und spricht
Entschddigungen zu. Hierfiir werden dreikdpfige Gremien unabhéngiger und sachverstindiger Kommissére
eingerichtet, deren Entscheidungs-Empfehlungen vom Rat angenommen werden. Der Rat verantwortet die
Umsetzung des Mandats der Ukraine-Schadenersatzkommission. Er besteht anfangs aus Vertreterinnen und
Vertretern von neun Vertragsparteien, die auf freiwilliger Basis im Rotationsprinzip teilnehmen, und wéchst
bis zu 15 Mitgliedern an, je nachdem, wie viele Vertragsparteien an der Schadenersatzkommission teilnehmen.
Die Ukraine und im Fall einer Teilnahme an der Schadenersatzkommission auch Russland diirfen
Ratsmitglieder sein, erhalten aber kein Stimmrecht fiir Entscheidungen zu Schadensmeldungen, um die
Unparteilichkeit der Ukraine-Schadenersatzkommission zu gewahrleisten. Weitere Aufgaben des Rats sind die
Vorbereitung der ,,Vorschriften und Verfahren® fiir die Gremien der Kommissére, etwa was die Priifung von
Schadensmeldungen, den anwendbaren Beweisstandard oder die Bewertung von Schéden betrifft; die
Einrichtung der Gremien; sowie die Berufung von Kommisséren in die Gremien. Neben dem Rat besteht eine
Versammlung aller Vertragsparteien, die neben der Genehmigung gewisser Entscheidungen des Rats
(insbesondere die Annahme der ,,Vorschriften und Verfahren® fiir die Gremien der Kommissére) auch die
Ratsmitglieder und den Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin der Ukraine-Schadenersatzkommission
wihlt, sowie das Jahresbudget und die jéhrlichen Pflichtbeitrdge festlegt.

Das Ubereinkommen soll in Kraft treten, sobald Ratifikationen von 25 Staaten vorliegen und die verfiigharen
Pflichtbeitrage der Vertragsparteien mindestens die Hélfte des Budgets 2025 des bereits bestehenden Ukraine-
Schadensregisters ausmachen. So soll neben einer ausreichend breiten politischen Unterstiitzung durch
Staaten auch sichergestellt sein, dass einzelne Vertragsparteien keine zu grof3e finanzielle Last zur
Finanzierung der Ukraine-Schadenersatzkommission trifft. Dariiber hinaus soll das Schadenregister so rasch
wie moglich nach einer entsprechenden Entscheidung der Versammlung in die Schadenskommission
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integriert werden, um eine Doppelstruktur zwischen Schadensregister und Schadenersatzkommission zu
vermeiden.

Russland kann als gleichberechtigte Vertragspartei an der Schadenersatzkommission teilnehmen, sofern es
seine Verantwortung fiir die durch die russische Aggression gegen die Ukraine verursachten Schidden anerkennt
und die Kosten der Schadenersatzkommission sowie die Entschiddigungszahlungen {ibernimmt.

Das im Ubereinkommen festgelegte Mandat der Schadenersatzkommission sieht ausdriicklich vor, dass die
Schadenersatzkommission zwar Entschddigungen zuspricht, deren Auszahlung aber erst zu einem spéteren
Zeitpunkt erfolgt, nach Verfligbarkeit der notwendigen Mittel und sobald dies in einem separaten
Verhandlungsprozess durch die Vertragsparteien entschieden wird, etwa durch die Schaffung eines
Kompensationsfonds. Weiters legt das Ubereinkommen ausdriicklich fest, dass die Vertragsparteien durch ihre
Pflichtbeitrdge zundchst zwar die Kosten des Betriebs der Schadenersatzkommission vorfinanzieren, jedoch in
keinem Fall fiir die Finanzierung der zugesprochenen Entschiddigungen verantwortlich sind.

Mit einem Inkrafttreten des Ubereinkommens und der Einrichtung der Ukraine-Schadenersatzkommission ist
voraussichtlich im Jahr 2027 zu rechnen.

Besonderer Teil
Zur Priambel

In der Prdambel rufen die Vertragsparteien jene volkerrechtlichen Normen sowie Entscheidungen der
internationalen Staatengemeinschaft in Erinnerung, aus denen die Einrichtung einer internationalen Ukraine-
Schadenersatzkommission ihre Legitimitdt und RechtsmdBigkeit ableitet. DemgemdBl weisen die
Vertragsparteien darauf hin, dass es gemiB der Satzung der Vereinten Nationen verboten ist, gegen andere
Staaten Gewalt anzudrohen oder anzuwenden und stellen fest, dass die Generalversammlung der Vereinten
Nationen in ihrer Resolution ES-11/1 vom 2. Mérz 2022 die Aggression Russlands gegen die Ukraine auf das
Scharfste missbilligte. Weiters wird die Resolution ES-11/5 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 14. November 2022 in Erinnerung gerufen, welche festhélt, dass Russland fiir alle gegen die Ukraine
begangenen Volkerrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden muss, fiir die Wiedergutmachung
verursachter Schiaden aufkommen muss, dass hierfiir ein internationaler Mechanismus flir die
Wiedergutmachung der entstandenen Sach- und Personenschiden eingerichtet werden muss und in einem ersten
Schritt die Einrichtung eines internationalen Schadensregisters empfohlen wird, das Informationen {iiber
Schadenersatzanspriiche dokumentiert. Dieses Ukraine-Schadensregister wurde im Mai 2023 gegriindet und ist
seit April 2024 operativ. SchlieBlich halten die Vertragsparteien fest, dass das vorliegende Ubereinkommen
durch die Einrichtung einer Ukraine-Schadenersatzkommission den zweiten Schritt zur Realisierung des
genannten internationalen Mechanismus darstellt. AbschlieBend hélt die Prdambel fest, dass im vorliegenden
Ubereinkommen das Mandat der Ukraine-Schadenersatzkommission zwar nur volkerrechtswidrige russische
Handlungen gegen die Ukraine seit 24. Februar 2022 umfasst, Russland aber nichtsdestotrotz auch
Verantwortung fiir volkerrechtswidrige Handlungen seit dem 20. Februar 2014 trdgt und eine mdgliche
zukiinftige Ausweitung des zeitlichen Geltungsbereichs des Ubereinkommens nicht ausgeschlossen wird. Dies
soll die russische Verantwortung fiir alle gegen die Ukraine gesetzten volkerrechtswidrigen Handlungen
klarstellen, obwohl die Vertragsparteien dieses Ubereinkommens entschieden haben, deren Mandat
korrespondierend zum Mandat des Ukraine-Schadensregisters nur fiir die Periode seit Februar 2022 festzulegen.

TEIL I: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Zu Art. 1

In Art. 1 werden die in den verschiedenen Teilen des Ubereinkommens verwendeten Begriffe definiert.

TEIL II: EINRICHTUNG, MANDAT UND AUFGABEN DER INTERNATIONALEN
SCHADENERSATZKOMMISSION FUR DIE UKRAINE

Zu Art. 2

In Artikel 2 wird die Ukraine-Schadenersatzkommission als unabhéngiges Organ innerhalb des Europarats
geschaffen. Die Entscheidung, die Schadenersatzkommission innerhalb des Europarats anzusiedeln und nicht
als unabhéngige internationale Organisation zu errichten wurde einerseits getroffen, da bereits das Ukraine-
Schadensregister innerhalb des Europarats besteht und hier gute Erfahrungen gemacht wurden. Andererseits
bietet der Europarat einen etablierten logistischen und organisatorischen Rahmen, etwa betreffend den Status
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was die Errichtung und den Betrieb der Schadenskommission maBgeblich
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erleichtert. SchlieBlich ist der Europarat eine anerkannte Regionalorganisation, die sich seit vielen Jahrzehnten
fiir die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in der europdischen Region einsetzt.

Zu Art. 3

Art. 3 legt das Mandat und die Aufgaben der Ukraine-Schadenersatzkommission fest. Demnach entscheidet die
Ukraine-Schadenersatzkommission iiber Anspriiche auf Schadenersatz fiir Sach- und Personenschiden an
natiirlichen oder juristischen Personen sowie am Staat Ukraine, die infolge volkerrechtswidriger Handlungen
Russlands seit dem 24. Februar 2022 im Hoheitsgebiet der Ukraine, einschlieBlich der ausschlieBlichen
Wirtschaftszone, entstanden sind und legt die Hohe des im Einzelfall zustehenden Schadenersatzes fest.
Entscheidungen der Ukraine-Schadenersatzkommission, einschlielich iiber die Hohe des zugesprochenen
Schadenersatzes, sind final. Absatz 4 stellt unmissverstindlich klar, dass Russland infolge der von ihr in der
oder gegen die Ukraine begangenen volkerrechtswidrigen Handlungen fiir alle in diesem Zusammenhang
entstandenen Sach- und Personenschéden verantwortlich ist.

TEIL III: RECHTSSTELLUNG UND SITZ
Zu Art. 4

In diesem Artikel wird der Ukraine-Schadenersatzkommission Volkerrechtspersonlichkeit verlichen, was
insbesondere die Fihigkeit einschlieft Ubereinkiinfte zu schlieBen, Vermogen zu erwerben und vor Gericht
aufzutreten. Diese eigenstindige Rechtspersonlichkeit ist notwendig, da die Schadenersatzkommission zwar im
institutionellen Rahmen des Europarats besteht, ihre Tatigkeit aber unabhéngig und eigenstindig ausiibt.

Zu Art. 5

In Art. 5 wird festgelegt, dass der Sitz der Ukraine-Schadenersatzkommission im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei liegen wird, sowie dass hierfiir ein Sitzabkommen abzuschlieBen ist. Ein weiteres
Unterstiitzungsbiiro wird in der Ukraine liegen. Auch die Er6ffnung weiterer Biiros ist durch Beschluss der
Vertragsparteienversammlung moglich.

Zu Art. 6

In Art. 6 werden die fiir die Ukraine-Schadenersatzkommission, einschlieBlich ihrer Biiros und
Vermogenswerte, den Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin, die Mitglieder des Sekretariats, die
Kommissédre und die von der Ukraine-Schadenersatzkommission beschiftigten Sachverstindigen, sowie das
Unterstiitzungsbiiro in der Ukraine anwendbaren Vorrechte und Immunitéten erldautert. Diesbeziiglich haben
Vertragsparteien das Allgemeine Abkommen iiber die Vorrechte und Immunitéten des Europarates (BGBI. Nr.
127/1957 vom 24. Juni 1957) anzuwenden. Insbesondere genieBen die Vertreter und Vertreterinnen in den
Organen der Ukraine-Schadenersatzkommission, der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin, die
Mitglieder des Sekretariats, die Kommissére und die von der Ukraine-Schadenersatzkommission beschiftigten
Sachverstindigen gemdl Absatz 4 im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien betreffend aller ihrer in dieser
Funktion vorgenommenen Handlungen Immunitéit vor der Gerichtsbarkeit, einschlieBlich nach Ablauf ihrer
Amtszeit. In Absatz 6 und 7 wird erklart, wie diese Privilegien und Immunitéten aufgehoben werden konnen.

TEIL IV: ORGANISATIONSSTRUKTUR
Zu Art. 7

Art. 7 erlautert die Zusammensetzung, Aufgaben und Funktionsweise der Versammlung aller Vertragsparteien.
Unter anderem ist die Versammlung fiir die Uberwachung der Erfiillung des Mandats der Ukraine-
Schadenersatzkommission und ihrer Organe, die Genehmigung der vom Rat angenommenen ,,Vorschriften und
Verfahren“ fiir die Gremien, die Wahl der Ratsmitglieder, die Genehmigung der Kandidatenliste fiir die
Kommissére, die Wahl des Exekutivdirektors oder der Exekutivdirektorin, die Genehmigung der Einrichtung
von Gremien und Ermennung von Kommissiren durch den Rat, die Ubertragung des Ukraine-Schadensregisters
auf die Schadenersatzkommission, die Verabschiedung der jdhrlichen Beitragshohe sowie des Budgets
zustindig. Die Vertragsparteienversammlung tritt mindestens einmal jdhrlich zusammen. Durch die
Notwendigkeit der Genehmigung gewisser Entscheidungen des Rates durch die Versammlung wird ein
Mitentscheidungsrecht sowie politische Kontrolle aller Vertragsparteien in wichtigen Fragen der Ausiibung des
Mandats der Ukraine-Schadenersatzkommission sichergestellt.

Zu Art. 8

Durch diesen Artikel wird ein Finanzausschuss als Nebenorgan der Vertragsstaatenversammlung eingerichtet.
Dieser Ausschuss legt unter anderem die jahrliche Beitragshohe fest, welche von der Versammlung
angenommen wird, berdt das Sekretariat bei der Ausarbeitung des Budgets, und iiberpriift den jeweiligen
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Budgetentwurf und erstattet der Vertragsparteienversammlung Bericht. Zur Berechnung der jahrlichen
Beitragshohe wird der Europaratsbeitragsschliissel gemifl EntschlieBung 94(31) des Ministerkomitees vom 4.
November 1994 herangezogen. Alle Hauptbeitragszahler gemidfl der in Resolution 94(31) enthaltenen
Definition sind im Finanzausschuss vertreten, sowie weitere von der Versammlung zu wéihlende Mitglieder. Da
die Hauptbeitragszahler den iiberwiegenden Teil zur Finanzierung der Ukraine-Schadenersatzkommission
beitragen, stellt ihre dauernde Mitgliedschaft im Finanzausschuss sicher, dass sie in der effizienten,
wirtschaftlichen und sparsamen Gestaltung des Budgets mitwirken kénnen.

Zu Art. 9

In Art. 9 werden die allgemein notwendigen Mehrheitserfordernisse fiir Entscheidungen durch die
Vertragsparteienversammlung festgelegt, sofern das Ubereinkommen nicht ausdriicklich anderes vorsieht.
DemgemaéB sind Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen zu treffen, wobei bei der
Einrichtung neuer Gremien, der Ernennung von Kommissiren sowie der Ubertragung des Ukraine-
Schadensregisters auf die Schadenersatzkommission alle Hauptbeitragszahler zustimmen miissen. Auch hier
stellt die notwendige Zustimmung der Hauptbeitragszahler, die den {iberwiegenden Teil zur Finanzierung der
Ukraine-Schadenersatzkommission beitragen, eine Kontrolle iiber Tempo der Errichtung sowie personelles und
organisatorisches Ausmal} der Schadenersatzkommission sicher.

Zu Art. 10

Art. 10 legt die Zusammensetzung, Aufgaben und Funktionsweise des Rates, sowie die notwendigen
Mehrheitserfordernisse fiir dessen Entscheidungen fest. Bei der Schadenersatzkommission handelt es sich nicht
um eine gerichtliche Institution, sondern um einen administrativen Mechanismus, welcher Anspriiche auf
Schadenersatz fiir Sach- und Personenschéden unter Beriicksichtigung administrativer, finanzieller, faktischer,
rechtlicher und politischer Aspekte entscheidet. Insofern ist eine politische Kontrolle und Letztentscheidung
iber die durch die Gremien der Kommissdre gemachten, rein technisch und faktenbasierten
Entscheidungsempfehlungen notwendig und legitim. Da die Aufgabe der politischen Kontrolle iiber die
Ausiibung des Mandats der Ukraine-Schadenersatzkommission durchaus mit einigem Aufwand und
erforderlicher Expertise verbunden ist, wurde entschieden, einen Rat, besetzt durch eine kleinere Gruppe von
interessierten Vertragsparteien, als zusétzliches Organ zwischen Gremien der Kommisséire (in denen Experten
vertreten sind) und Vertragsparteienversammlung (die eine politische Vertretung darstellt) einzurichten.

Der Rat besteht zunichst aus 9 Mitgliedern, die im Rotationsprinzip aus interessierten Vertragsparteien durch
die Versammlung gewihlt werden. Die Amtszeit betrdgt jeweils 3 Jahre. Sobald die Ukraine-
Schadenersatzkommission 30 Vertragsparteien hat, wird der Rat auf 12 Mitglieder aufgestockt, und ab 40
Vertragsparteien auf 15 Mitglieder. Die Ukraine und Russland diirfen, sobald sie der Ukraine-
Schadenersatzkommission beitreten, wie alle anderen Vertragsparteien Mitglieder des Rates werden, aber an
bestimmten Entscheidungen (z.B. Annahme von Empfehlungen der Gremien der Kommissére) nicht
teilnehmen, um die Unparteilichkeit der Schadenersatzkommission zu wahren. Sind die Ukraine und Russland
nicht Ratsmitglieder, haben sie das Recht, als Beobachter an dessen Sitzungen teilzunehmen. Da es sich bei der
Schadenersatzkommission um einen administrativen Mechanismus mit politischen Implikationen handelt, und
nicht um ein unabhéngiges Gericht, ist die Teilnahme und Anhdrung der Ukraine und Russlands als betroffene
Konfliktparteien legitim und kann deren Sichtweise zu relevanten administrativen, finanziellen, faktischen,
rechtlichen und politischen Aspekten unter Umsténden fiir die Tatigkeit der Schadenersatzkommission hilfreich
sein.

Der Rat verantwortet die Umsetzung des Mandats der Ukraine-Schadenersatzkommission. In dieser Funktion
ist seine wichtigste Aufgabe, die Empfehlungen der Gremien der Kommissdre iiber Entscheidungen zur
Gewiéhrung und Hohe von Schadenersatzanspriichen zu genehmigen oder zuriickzuweisen. Die prozeduralen
Regeln fiir diese Genehmigung oder Zuriickweisung sind in Artikel 16 geregelt. Weitere Aufgaben des Rats
sind die Annahme der ,,Vorschriften und Verfahren® fiir die Gremien der Kommissire, etwa was die Priifung
von Schadensmeldungen, den anwendbaren Beweisstandard oder die Bewertung von Schiden betrifft; die
Einrichtung der Gremien; sowie die Berufung von Kommisséiren in die Gremien. Entscheidungen des Rates
sind im Konsens zu treffen, wenn dies nicht moglich ist, ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen vonndten, wobei bei prozeduralen Fragen eine einfache Mehrheit ausreicht.

Zu Art. 11

Dieser Artikel regelt die notwendigen Qualifikationen fiir Kommissire sowie deren Auswahl. Demgemal
konnen sich Kandidatinnen und Kandidaten, die Expertinnen und Experten in den Bereichen Voélkerrecht,
Streitbeilegung, Finanzwesen, Rechnungswesen, Versicherungswesen oder Schadensbewertung sind und iiber
Integritdt und hohes sittliches Ansehen verfiigen, fir das Amt des Kommissidrs bewerben oder von
Vertragsparteien hierfiir nominiert werden. Das Sekretariat stellt sodann eine Liste qualifizierter Kandidatinnen
und Kandidaten zusammen, die von der Vertragsparteienversammlung anzunehmen ist.
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Zu Art. 12

Art. 12 legt fest, dass die Gremien der Kommissire fiir die Priifung und Bewertung von
Schadenersatzanspriichen sowie die Festlegung des zustehenden Schadenersatzes zustéindig sind. Auf Basis
dieser Priifung und Bewertung geben sie dem Rat Entscheidungsempfehlungen. Jedes Gremium besteht aus
drei Kommisséren. Dariiber hinaus ist in Absatz 2 geregelt, dass der Rat auf Empfehlung des Sekretariats die
Anzahl der Gremien sowie deren spezifischen Arbeitsbereich festlegt, was gemidl Art. 7 von der
Vertragsparteienversammlung abgesegnet werden muss.

Zu Art. 13

Dieser Artikel legt die Aufgaben des Sekretariats, welches vom Exekutivdirektor oder der Exekutivdirektorin
der Ukraine-Schadenersatzkommission zu leiten ist, fest. Demgemédl leistet das Sekretariat inhaltliche,
technische und administrative Unterstiitzung fiir die Tatigkeit der Ukraine-Schadenersatzkommission. Weiters
regelt Absatz 4, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats vom Personalstatut des Europarats
erfasst sind, da gemiB Art. 2 des Ubereinkommens die Schadenskommission im Rahmen des Europarats
errichtet wird.

Zu Art. 14

Art. 14 regelt die Aufgaben und Befugnisse des Exekutivdirektors oder der Exekutivdirektorin der Ukraine-
Schadenersatzkommission. Demgemal sorgt der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin als Leiter oder
Leiterin des Sekretariats fiir die ordentliche inhaltliche, technische, administrative und organisatorische
Unterstiitzung der Arbeit von Vertragsparteienversammlung, Rat und Gremien, einschlielich der Vorbereitung
von Sitzungen. Zudem kann der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin die Ukraine-
Schadenersatzkommission nach auBen vertreten und etwa Vertrige, Ubereinkiinfte und Vereinbarungen
schlieBen, wobei volkerrechtliche Vertrage von der Versammlung zu genehmigen sind. Vereinbarungen zum
Austausch von Beweismitteln oder Informationen betreffend Schadenersatzanspriiche sind vom Rat zu
genehmigen. Der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin wird von der Vertragsparteienversammlung
gewdhlt und anschlieBend vom Generalsekretér des Europarats fiir eine vierjahrige Amtsperiode ernannt, da
gemiB Art. 2 des Ubereinkommens die Schadenskommission im Rahmen des Europarats errichtet wird.

Zu Art. 15

Art. 15 stellt fest, dass der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin, die Kommissiare und alle anderen
Mitglieder des Sekretariats in der Ausiibung ihres Amtes unabhéngig sind, was auch von den Vertragsparteien
und dem Europarat zu respektieren ist. Allfillige personliche oder finanzielle Interessenskonflikte der
Kommisséire oder des Exekutivdirektors oder der Exekutivdirektorin sind offenzulegen. Die Regeln fiir den
Umgang mit solchen Interessenskonflikten werden vom Rat beschlossen.

TEIL V: SCHADENERSATZANSPRUCHE UND VERFAHREN
Zu Art. 16

Art. 16 beschreibt den Arbeitsauftrag der Gremien und wie dieser zu erfolgen hat. So wird festgelegt, dass die
Gremien Schadenersatzanspriiche priifen und ermitteln, ob diese begriindet sind, die Hohe des Schadenersatzes
festlegen und hernach dem Rat Entscheidungsempfehlungen geben. Diese Arbeit der Gremien hat auf Basis der
vom Rat festgelegten ,,Vorschriften und Verfahren zu erfolgen. Bei Bedarf kénnen die Gremien beim
Sekretariat notwendige Unterstiitzung, etwa in Form von Sachverstdndigen, anfordern.

Zu Art. 17

Dieser Artikel regelt, dass die Gremien ihre Entscheidungen im Regelfall konsensual zu treffen haben,
andernfalls per einfacher Mehrheit der Kommissére. Alle Entscheidungen sind zu begriinden.

Zu Art. 18

Art. 18 regelt die Beschlussfassung im Rat iiber Entscheidungsempfehlungen der Gremien. Demnach sind
Entscheidungsempfehlungen der Gremien durch den Rat in der Regel anzunehmen. Weist der Rat eine
Entscheidungsempfehlung an ein Gremium zuriick, so kann das nur aus in den ,,Vorschriften und Verfahren*
festgelegten Griinden und mit einer Begriindung des Rates geschehen. Das Gremium hat dann eine neue
Empfehlung, unter Beriicksichtigung der Begriindung des Rates, abzugeben. In aulergewdhnlichen Umstianden
kann der Rat eine Entscheidungsempfehlung auch an ein von ihm einzurichtendes ad-hoc-Gremium, an dem
die vorsitzenden Kommissire dreier Gremien mitwirken, zwecks neuerlicher Priifung verweisen. Sollte der Rat
die Entscheidungsempfehlung des ad-hoc-Gremiums erneut zuriickweisen wollen, hat er diese der
Vertragsparteiensammlung zur letztinstanzlichen Entscheidung vorzulegen. Dieser Beschlussfassungsprozess
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betreffend Entscheidungsempfehlungen des Rates wurde gewihlt, um einerseits der unabhéngigen
Fachexpertise der Kommissére und ihrer Entscheidungen gebiihrend Rechnung zu tragen, andererseits — da es
sich bei der Ukraine-Schadenersatzkommission nicht um ein Gericht, sondern einen administrativen
Mechanismus handelt — die Letztentscheidungsbefugnis den Vertragsparteien zu {iberlassen. In Absatz 7 legt
der Artikel schlieBlich fest, dass die nach dem beschriebenen Prozedere getroffenen Entscheidungen
letztinstanzlich sind und es keine Berufungsméglichkeit gibt.

Zu Art. 19

Einerseits legt Art. 19 fest, dass Urteile anderer internationaler Gerichte oder Spruchkorper ,,in geeigneter
Weise*, aber nicht zwingend, zu beriicksichtigen sind. Andererseits hat die Kommission gemil Absatz 2 sicher
zu stellen, dass Antragsteller Schadenersatzanspriiche fiir denselben Schaden nicht doppelt — von der Ukraine-
Schadenersatzkommission und etwa einem nationalen Gericht — zugesprochen bekommen.

Zu Art. 20

Dieser Artikel trdgt der Ukraine-Schadenersatzkommission auf, hochste Standards der Unabhéngigkeit,
Unparteilichkeit und Objektivitdt sowie Verfahrensgarantien einzuhalten. Dariiber hinaus muss die
Schadenersatzkommission gemdll vom Rat festzulegender Grundsétze transparent arbeiten und etwa die
Offentlichkeit regelmiBig iiber ihre Titigkeit informieren, Entscheidungen verdffentlichen und Daten
angemessen schiitzen.

Zu Art. 21

Art. 21 stellt sicher, dass die Vertragsparteien, mit Ausnahme Russlands, keinesfalls zur Finanzierung des von
der Ukraine-Schadenersatzkommission zugesprochenen Schadenersatzes verpflichtet werden kdnnen. Es wird
festgehalten, dass Russland die Folgen seiner volkerrechtswidrigen Handlungen in Bezug auf die Ukraine
wiedergutmachen muss und daher erwartet wird, dass Russland den von der Ukraine-Schadenersatzkommission
zugesprochenen Schadenersatz finanziert. Schlieflich legt Absatz 3 fest, dass innerstaatliche Gerichte oder
dhnliche innerstaatliche Einrichtungen von Vertragsparteien nur dann zur Durchsetzung der Entscheidungen
der Ukraine-Schadenersatzkommission befugt sind, wenn nationales Recht dies ausdriicklich vorsieht.

Zu Art. 22

Dieser Artikel betrifft die noch ungeldste Frage, wie der von der Schadenersatzkommission zugesprochene
Schadenersatz finanziert werden und wie dieser ausgezahlt werden soll. Gemall Art. 22 soll die Frage des
Mechanismus zur  Auszahlung des zugesprochenen Schadenersatzes erst dann von  der
Vertragsparteienversammlung behandelt werden, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfiigung
stehen und die Versammlung dies entscheidet.

TEIL VI: FINANZIERUNG DER KOMMISSION
Zu Art. 23

Art. 23 betrifft die Finanzierung und das Budget der Ukraine-Schadenersatzkommission. Es wird festgehalten,
dass Russland alle Kosten der Schadenersatzkommission seit Inkrafttreten des Ubereinkommens zu tragen hat,
sobald Russland Vertragspartei wird. Bis zum Beitritt Russlands zur Schadenersatzkommission treten die
anderen Vertragsparteien zu deren Finanzierung in Vorleistung, und zwar durch die Zahlung jahrlich von der
Vertragsparteienversammlung gemdB dem in EntschlieBung 94(31) des Ministerkomitees vom 4. November
1994 enthaltenen Europarats-Beitragsschliissel festzusetzender Pflichtbeitrdge. Dariiber hinaus ist es der
Schadenersatzkommission erlaubt, freiwillige finanzielle Beitrdge sowie Sachleistungen anzunehmen, sofern
diese mit dem Mandat der Schadenersatzkommission in Einklang stehen.

TEIL VII: SCHADENSREGISTER IM ZUSAMMENHANG MIT DER AGGRESSION DER
RUSSISCHEN FODERATION GEGEN DIE UKRAINE

Zu Art. 24

Dieser Artikel regelt die Bedingungen und den Ablauf fiir die Integration des Ukraine-Schadensregisters in die
Schadenersatzkommission. Demgemaf beginnt der Exekutivdirektor oder die Exekutivdirektorin der Ukraine-
Schadenersatzkommission sofort nach der Einrichtung der Schadenersatzkommission und seiner oder ihrer
Ernennung mit den entsprechenden Vorbereitungen, wobei die Fortsetzung der laufenden Arbeit des
Schadensregisters gewéhrleistet sein muss. Die tatsdchliche Integration des Schadensregisters in die
Schadenersatzkommission erfolgt jedoch erst auf Basis eines entsprechenden Beschlusses der
Vertragsparteienversammlung. Dieser Ablauf ist so zu verstehen, dass die Schadenskommission und das
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Schadensregister nicht parallel bestehen sollen und die Vertragsparteien fiir Pflichtbeitrige fiir beide
Organisationen aufkommen miissen, sondern dass das Schadensregister in der Schadenersatzkommission
aufgehen soll, sobald diese funktionsfahig ist. Durch die in Art. 24 dargelegte Entscheidungsbefugnis der
Vertragsparteienversammlung sollen diese lediglich eine gewisse Kontrolle iiber das Tempo des Aufbaus der
Schadenersatzkommission behalten.

Zu Art. 25

In diesem Artikel wird festgehalten, dass die inhaltliche Tatigkeit des Schadensregisters im Rahmen der
Schadenersatzkommission fortgefiihrt wird und die hierfiir erforderlichen ,,Vorschriften und Verfahren* vom
Rat beschlossen werden.

TEIL VIII: SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Zu Art. 26

Art. 26 behandelt allfallige Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien iiber die Auslegung oder Anwendung des
Ubereinkommens. Solche Streitigkeiten sind durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien oder andere
friedliche Mittel beizulegen, allenfalls unter Einbeziehung der Versammlung.

Zu Art. 27

Dieser Artikel regelt die Arten der Mitgliedschaft in der Ukraine-Schadenersatzkommission. So kann jeder
Staat, die Europdische Union oder andere Organisationen der regionalen Integration gemif den im
Ubereinkommen festgelegten Verfahren Mitglied werden. Welche Organisationen unter den Begriff
»Organisationen der regionalen Integration fallen, ist in Art. 1 lit. 1 erldutert. Auf Einladung der
Vertragsparteienversammlung konnen Staaten, Organisationen der regionalen Integration oder internationale
Organisationen auch Beobachter der Schadenersatzkommission werden. Beobachter sind befugt, an Sitzungen
der Versammlung teilzunehmen. Sie haben kein Stimmrecht, kénnen aber Erklarungen abgeben. Jene
Beobachter, die freiwillige Beitrdge in Hohe ihres Pflichtbeitrags leisten, haben im jeweiligen Haushaltsjahr
das Recht, mit Stimmrecht an der Verabschiedung des jahrlichen Budgets, Finanzberichts und
Tatigkeitsberichts der Schadenersatzkommission teilzunehmen. Vertragsparteien und Beobachtern, die sich im
Widerspruch zum Mandat der Ukraine-Schadenersatzkommission verhalten, konnen von der Versammlung ihre
Rechte entzogen werden oder sie konnen von der Ukraine-Schadenersatzkommission ausgeschlossen werden.
Die Entscheidung, neben Vollmitgliedern auch Beobachter zur Schadenersatzkommission zuzulassen, wurde
getroffen, um eine moglichst breite Mitwirkung an der Schadenersatzkommission und damit auch eine breite
politische Unterstiitzung zu ermoglichen.

Zu Art. 28

Dieser Artikel behandelt die Bedingungen der Mitgliedschaft Russlands in der Ukraine-
Schadenersatzkommission. Russland kann Mitglied der Kommission werden, wenn es anlésslich seines Beitritts
erklart, dass es die vdlkerrechtliche Verantwortung fiir Sach- und Personenschdden, die infolge
volkerrechtswidriger Handlungen Russlands einschlielich der Aggression unter Versto3 gegen die Satzung
der Vereinten Nationen seit dem 24. Februar 2022 im Hoheitsgebiet der Ukraine, einschlieBlich der
ausschlieBlichen Wirtschaftszone, entstanden sind, annimmt; die Entscheidungen der Ukraine-
Schadenersatzkommission iiber Schadenersatz anerkennt und den gewdhrten Schadenersatz oder einen anderen
mit der Ukraine vereinbarten Betrag bezahlt; sowie die Kosten der Kommission an die Mitglieder und
gegebenenfalls Beobachter erstattet. Russland kann die Vertragsparteienversammlung auch jederzeit darum
ersuchen, Beobachter der Schadenersatzkommission zu werden.

Zu Art. 29
Dieser Artikel bestimmt den Generalsekretéir des Europarats zum Verwahrer des Ubereinkommens.
Zu Art. 30

Art. 30 legt fest, dass vor Inkrafttreten des Ubereinkommens nur jene Mitgliedsstaaten des Europarats sowie
die Europiische Union, welche an der Diplomatischen Konferenz zur Annahme des Ubereinkommens
teilgenommen haben, und andere Staaten, die fiir die Resolution ES-11/5 der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vom 14. November 2022 gestimmt haben, zur Unterzeichnung des Ubereinkommens
berechtigt sind. Da es sich bei der Ukraine-Schadenersatzkommission um einen administrativen Mechanismus
handelt, der der politischen Kontrolle durch die Vertragsparteien unterliegt, und die Schadenersatzkommission
vor Beendigung des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine geschaffen wird, erschien es
wichtig, dass nur solche Staaten und die Europiische Union dem Ubereinkommen beitreten, die das im
Ubereinkommen festgelegte Mandat anerkennen und unterstiitzen. Die Gefahr, dass der Ukraine-
Schadenersatzkommission ablehnend gegeniiberstehende Staaten dem Ubereinkommen mit dem Ziel beitreten,
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die Schadenersatzkommission und die Ausiibung ihres Mandats zu schwéchen, soll vermieden werden. Dariiber
hinaus bestimmt Art. 30 die Bedingungen fiir das Inkrafttreten des Ubereinkommens. Demnach tritt das
Ubereinkommen erst in Kraft, wenn 25 Unterzeichner ihre Zustimmung ausgedriickt haben, durch das
Ubereinkommen gebunden zu sein und deren Pflichtbeitrige mindestens 50% des Gesamtbudgets des
Schadensregisters im Jahr 2025 ausmachen. Die hier festgelegte Mindestanzahl an Ratifikationen sowie das
festgelegte MindestmalB an Pflichtbeitriigen als Voraussetzung fiir das Inkrafttreten des Ubereinkommens soll
sicherstellen, dass nicht eine kleine Anzahl von Staaten, die sich friih fiir eine Ratifikation des Ubereinkommens
entscheiden, eine zu grofe finanzielle Last tragen miissen. Andererseits sollen Staaten dadurch auch motiviert
werden, dem Ubereinkommen méglichst frith beizutreten. SchlieBlich nennt der Artikel die verschiedenen
Mbglichkeiten, mit denen die Vertragsparteien ihre Zustimmung ausdriicken konnen, an das Ubereinkommen
gebunden zu sein (Ratifikation, Annahme, Genehmigung).

Zu Art. 31

Dieser Artikel sieht vor, dass ein Beitritt zum Ubereinkommen nach dem Inkrafttreten desselben auch jenen
Staaten und Organisationen der regionalen Integration offensteht, die nicht an der Diplomatischen Konferenz
teilgenommen haben oder fiir Resolution ES-11/5 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14.
November 2022 gestimmt haben, sofern sie von Vertragsparteienversammlung dazu eingeladen werden. So
wird sichergestellt, dass alle Vertragsparteien oder zukiinftige Vertragsparteien das Mandat und die
Zielsetzungen der Schadenersatzkommission anerkennen und unterstiitzen. Russland kann dem
Ubereinkommen jedoch jederzeit beitreten, da die Bedingungen fiir dessen Mitgliedschaft bereits explizit in
Art. 28 geregelt sind.

Zu Art. 32

Art. 32 erlaubt es Staaten, Hoheitsgebiete dieses Staates zu bezeichnen, auf die das Ubereinkommen
Anwendung findet. Diese Bestimmung zielt vorwiegend auf Staaten ab, die iiber in anderen geographischen
Regionen liegende Hoheitsgebiete verfiigen, deren rechtlicher Status sich allféllig unterscheidet und auf die das
Abkommen wahlweise Anwendung oder keine Anwendung finden soll. Eine solche Bezeichnung ist im Zuge
der Unterzeichnung, der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde oder danach moglich und kann auch wieder
zuriickgenommen werden.

Zu Art. 33

Dieser Artikel regelt das Verfahren zur Anderung des Ubereinkommens (insbesondere die Priifung durch die
Vertragsparteienversammlung) und das Inkrafttreten der Anderung, wobei festgehalten wird, dass jede
Vertragspartei Anderungen vorschlagen kann. Der Artikel hilt dariiber hinaus ausdriicklich fest, dass
Anderungsvorschlige, wonach  der  zeitliche  Geltungsbereich des  Ubereinkommens  auf
Schadenersatzanspriiche, die infolge von volkerrechtswidrigen Handlungen Russlands gegen die Ukraine seit
dem 20. Februar 2014 entstanden sind, zulédssig sind. Wie bereits in der Praambel und Art. 3 Abs. 1 ausgefiihrt,
erkennen die Vertragsparteien die russische Verantwortung fiir gegen die Ukraine gerichtete
volkerrechtswidrige Handlungen seit dem 20. Februar 2014 an, haben jedoch entschieden, das Mandat der
Schadenersatzkommission korrespondierend zum Mandat des Ukraine-Schadensregisters nur fiir die Periode
seit Februar 2022 festzulegen. Sollte zukiinftig nach Vorschlag einer entsprechenden Anderung gemiB Art. 8
Abs. 1 eine Mehrheit von zwei Drittel der durch die Vertragsparteien in der Versammlung abgegebenen
Stimmen eine Anderung des zeitlichen Geltungsbereichs des Mandats der Schadenersatzkommission auf
Handlungen seit dem 20. Februar 2014 unterstiitzen, so erlaubt dieser Artikel ausdriicklich eine solche
Entscheidung.

Zu Art. 34
In Art. 34 wird festgehalten, dass Vorbehalte zum Ubereinkommen nicht zuldssig sind.
Zu Art. 35

Dieser Artikel legt fest, dass jede Vertragspartei das Ubereinkommen kiindigen kann, wobei die MaBgaben,
unter denen sie dies tun kann, im Artikel geregelt sind. Ausdriicklich festgehalten ist, dass eine Kiindigung sich
nicht riickwirkend auswirkt, etwa auf Zusagen oder Verpflichtungen wihrend der Mitgliedschaft.

Zu Art. 36

Art. 36 legt die Geltungsdauer des Ubereinkommens mit mindestens 10 Jahren ab Inkrafttreten fest. Danach
muss die Vertragsparteienversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel aller Mitglieder eine Verlangerung
von bis zu fiinf Jahren beschlieBen. Dariiber hinaus ist das Ubereinkommen zu beenden, wenn weniger als 25
Vertragsparteien teilnehmen oder unzureichende finanzielle Mittel zur Verfiigung stehen, um die Arbeit der
Schadenersatzkommission fortzusetzen. Bei Auflosung der Schadenersatzkommission ist sicher zu stellen, dass
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unter anderem samtliche Infomgtionen zu Schadenersatzanspriichen, Beweismaterial, Entscheidungen erhalten
bleiben und die Versammlung Ubergangsregelungen beschlief3t.

Zu Art. 37

Dieser Artikel legt fest, dass der Verwahrer des Ubereinkommens verpflichtet ist, {iber Unterzeichnungen,
Ratifikationen, Inkrafttreten und Anderungen des Ubereinkommens, Erklirungen, Kiindigungen und sonstige
Handlungen in Zusammenhang mit dem Ubereinkommen zu notifizieren. Er legt weiter fest, an wen solche
Notifikationen zu erfolgen haben.



	Erläuterungen
	Allgemeiner Teil
	Besonderer Teil


